
 

 
 

 

CHECKLISTE „Gefährliche Arbeiten in der beruflichen Grundbildung“
1

 

 

Als für Jugendliche gefährlich gelten alle Arbeiten, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet werden, die Gesundheit, 
die Ausbildung und die Sicherheit der Jugendlichen sowie deren physische und psychische Entwicklung beeinträchtigen können. 

Für die Herleitung der begleitenden Massnahmen sind die nachfolgend aufgeführten Gefahren systematisch zu ermitteln und ggf. zu berücksichtigen. 

Die relevanten Nummern und Buchstaben sind im Anhang 2: Begleitende Massnahmen für Jugendliche zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz zum Bildungsplan namentlich 
aufzuführen. 
 
Für die Gefahrenermittlung durch den/die ASA-Spezialisten/in gemäss Verordnung über die Eignung der Spezialistinnen und Spezialisten der Arbeitssicherheit (SR 822.116) gilt: 

 Gefahren mit einer Referenzierung (x) im Anhang I der EKAS-Richtlinie Nr. 6508 (unten "EKAS-RL 6508") wurden in der Risikoanalyse jeder von der EKAS zertifizierten ASA-
Branchenlösung geprüft und ggf. berücksichtigt. 

 Gefahren mit alleiniger Referenzierung in der Verordnung des WBF (unten "WBF-V") über gefährliche Arbeiten2 (rote Bst.) sind in jedem Fall zu prüfen und ggf. zu berücksichtigen. 

2)  Arbeiten, welche Jugendliche psychisch überbeanspruchen 
 Empfohlene ASA-Spezialisten: Arbeitsärzte/innen 

WBF-V EKAS-RL 
6508 

 
a) Arbeiten, welche die psychische Leistungsfähigkeit von Jugendlichen objektiv übersteigen: 

1) kognitiv: Stress (ständiger Zeitdruck, Daueraufmerksamkeit, zu hohe Verantwortung, unterqualifiziert) 
2) emotional: Traumatisierung (Überwachen, Pflegen oder Begleiten von Personen in körperlich oder psychisch kritischen Zuständen) 

 
b) Arbeiten mit dem Risiko körperlichen, psychischen, moralischen oder sexuellen Missbrauchs, namentlich Prostitution, Herstellung von Pornografie oder pornografische 

Darbietungen. 
 

c) Arbeiten in Arbeitszeitsystemen, die erfahrungsgemäss zu einer starken psychischen Belastung führen, namentlich Akkordarbeit. 
 

d) Industrielles Schlachten von Tieren. 
 

 
a 
 
 
 

b 
 
 

c 
 

k 

 

 

3)  Arbeiten, welche Jugendliche körperlich überbeanspruchen 
  Empfohlene ASA-Spezialisten: Arbeitsärzte/innen 

WBF-V EKAS-RL 
6508 

 
a) Arbeiten, welche die körperliche Leistungsfähigkeit von Jugendlichen objektiv übersteigen. 

Unter diese fallen das manuelle Bewegen von Lasten sowie ungünstige Körperhaltungen und -bewegungen 
1) manuelle Handhabung von grossen Lasten oder häufig zu bewegende Lasten 
2) serienmässig wiederholte Bewegung unter Last 
3) länger dauernde oder wiederkehrende Arbeiten in gebeugter, verdrehter oder seitlich geneigter Haltung 
4) länger dauernde oder wiederkehrende Arbeiten, die in Schulterhöhe oder darüber verrichtet werden 
5) länger dauernde oder wiederkehrende Arbeiten, die teilweise kniend, hockend oder liegend verrichtet werden 

 
b) Arbeiten in Arbeitszeitsystemen, die erfahrungsgemäss zu einer starken körperlichen Belastung führen, namentlich Akkordarbeit. 

 

 
a 
 
 
 
 
 
 
 

c 

 
 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

                                                
1 Grundlagen: Verordnung vom 4. Dezember 2007 des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche (SR 822.115.2) und EKAS-Richtlinie Nr. 6508 über den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit 

(ASA-Richtlinie), Anhang I "Besondere Gefährdungen"  
2 Verordnung vom 4. Dezember 2007 des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche (SR 822.115.2) 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20072247/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20072247/index.html


2 

4)  Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden physikalischen Einwirkungen 
  Empfohlene ASA-Spezialisten: Arbeitsärzte/innen, Arbeitshygieniker/innen 

WBF-V EKAS-RL 
6508 

 
a) Ständige Arbeiten bei technisch bedingten Raumtemperaturen über 30° C, oder um und unter 0° C. 

 
b) Arbeiten mit heissen und kalten Medien mit hohem Berufsunfall- oder Berufskrankheitenrisiko. Unter diese fallen Arbeiten mit thermischen Gefahren durch 

Flüssigkeiten, Dämpfe oder tiefkalte verflüssigte Gase (z.B. flüssiger Stickstoff). 
 

c) Arbeiten, die mit gehörgefährdendem Lärm verbunden sind (Dauerschall, Impulslärm). Unter diese fallen Lärmeinwirkungen ab einem Tages-Lärmexpositionspegel 
LEX von 85 dB (A). 
 

d) Arbeiten, die mit erheblichen Stössen oder Erschütterungen verbunden sind (Ganzkörperschwingungen, Hand-Arm-Schwingungen). Unter diese fallen Arbeiten mit 
vibrierenden oder schlagenden Handwerkszeugen (EN ISO 5349 -1:2000) oder Führen von Fahrzeugen im Gelände (EN ISO 2631-1:1997). 
 

e) Arbeiten mit einer Elektrisierungsgefahr, wie Arbeiten an unter Spannung stehende Starkstromanlagen. 
 

f) Arbeiten bei erheblicher Nässe. 
 

g) Arbeiten in Arbeitsumgebungen ab 0,5 bar Überdruck. 
 

h) Arbeiten mit unter Druck stehenden Medien (Gase, Dämpfe, Öle, Akkumulatoren). 
 

i) Arbeiten mit nichtionisierender Strahlung. Unter diese fallen 
1. elektromagnetische Felder, insbesondere Arbeiten an Sendeanlagen, in der Nähe starker Spannungen oder Ströme oder mit Geräten der Kategorie 1 oder 2 nach 

EN 12198 
2. langwelliges Ultraviolett (UV-Trocknung und -Härtung, Lichtbogenschweissen, Sonnenexposition) 
3. Infrarot 
4. sichtbares Licht hoher Intensität 
5. Laser der Klassen 3B und 4 (EN 60825-1) 
 

j) Arbeiten mit ionisierender Strahlung (Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, radioaktive Stoffe) im Geltungsbereich der Strahlenschutzverordnung (SR 
814.501) oder kurzwelligem Ultraviolett. 
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5)  Arbeiten bei erheblicher Brand- oder Explosionsgefahr 
  Empfohlene ASA-Spezialisten: Sicherheitsingenieure/innen, Sicherheitsfachleute 

WBF-V EKAS-RL 
6508 

 
a) Arbeiten, bei denen eine erhebliche Brand- oder Explosionsgefahr besteht. 

 
b) Arbeiten mit leichtbrennbaren Flüssigkeiten mit Flammpunkt < 30°C (EKAS-Richtlinie Nr. 1825), wenn im täglichen Durchschnitt dauernd rund 100 Liter im 

Unternehmen zum Gebrauch vorhanden sind. 
 

c) Arbeiten mit Gasen, Dämpfen, Nebeln und brennbaren Feinstäuben, die mit Luft ein zündfähiges Gemisch ergeben. 
 

d) Arbeiten mit Explosivstoffen oder Pyrotechnik. 
 

 
h 

 
 
 

x 
 
 

x 
 

x 
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6)  Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden Chemikalien 
 Empfohlene ASA-Spezialisten: Arbeitsärzte/innen, Arbeitshygieniker/innen 

WBF-V EKAS-RL 
6508 

 
a) Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden chemischen Agenzien, die mit einem der folgenden R-Sätze nach der ChemV3 versehen sind: 

1. Ernste Gefahr irreversiblen Schadens (R39 / H370), 
2. Sensibilisierung durch Einatmen möglich (Bezeichnung «S» gemäss der Liste «Grenzwerte am Arbeitsplatz»; R42 / H334), 
3. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich (Bezeichnung «S» gemäss der Liste «Grenzwerte am Arbeitsplatz»; R43 / H317), 
4. Kann Krebs erzeugen (Bezeichnung «K» gemäss der Liste «Grenzwerte am Arbeitsplatz»; R40 / H351, R45 / H350), 
5. Kann vererbbare Schäden verursachen (R46 / H340), 
6. Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition (R48 / H372 und H373), 
7. Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen (R60 / H360F), 
8. Kann das Kind im Mutterleib schädigen (R61 / H360D), 
sowie andere Stoffe und Zubereitungen, die mit spezifischen R-Sätzen resp. H-Sätzen als toxisch, sensibilisierend, krebserzeugend, erbgutverändernd, 
reproduktionstoxisch oder fruchtschädigend eingestuft sind und/oder mit untenstehenden Gefahrensymbolen für Gesundheitsgefahren (Piktogrammen) 
nach alter resp. neuer Kennzeichnung gekennzeichnet sind: 
 

 
 

b) Arbeiten, bei denen eine erhebliche Vergiftungsgefahr besteht. 
 

c) Arbeiten, bei denen Asbestfasern in die Atemluft freigesetzt werden können. 
 

 
f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 

7)  Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden biologischen Agenzien 
 Empfohlene ASA-Spezialisten: Arbeitsärzte/innen, Arbeitshygieniker/innen 

WBF-V EKAS-RL 
6508 

 
a) Sortieren von Altmaterial, wie Papier und Karton, von ungereinigter und nicht desinfizierter Wäsche sowie von Haaren, Borsten und Fellen. 

 
b) Arbeiten mit Mikroorganismen der folgenden Risikogruppen gemäss der SAMV4 (Viren, Bakterien, Parasiten, Pilze, Zellkulturen, sensibilisierende oder toxische Stoffe 

von Mikroorganismen, gentechnisch veränderte Mikroorganismen): 
1. Gruppe 2: Mikroorganismen, die ein geringes Risiko aufweisen; 
2. Gruppe 3: Mikroorganismen, die ein mässiges Risiko aufweisen; 
3. Gruppe 4: Mikroorganismen, die ein hohes Risiko aufweisen. 
 

 
l 
 

e 
 
 

e 
e 

 
 
 

x 
 

x 
x 
x 

 
  

                                                
3 Verordnung vom 18. Mai 2005 über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (Chemikalienverordnung, SR 813.11) 
4 Verordnung vom 25. August 1999 über den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Gefährdung durch Mikroorganismen (SR 832.321) 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20021519/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994946/index.html
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8)  Arbeiten mit gefährlichen Arbeits-/Werkgegenständen oder Tieren 
  Empfohlene ASA-Spezialisten: Sicherheitsingenieure/innen, Sicherheitsfachleute 

WBF-V EKAS-RL 
6508 

 
a) Arbeiten mit Arbeits-/Werkgegenständen, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass Jugendliche sie wegen mangelnden 

Sicherheitsbewusstseins oder wegen mangelnder Erfahrung oder Ausbildung nicht erkennen oder nicht abwenden können 
1. Werkzeuge, Ausrüstungen, Maschinen 
2. Technische Einrichtungen und Geräte gemäss Art. 49 Absatz 2 VUV5 

- automatische oder zentral gesteuerte Produktionseinrichtungen wie Fertigungsgruppen, Verpackungs- und Abfüllstrassen 
- kombinierte Transportsysteme, die namentlich aus Band- und Kettenförderern, Becherwerken, Hänge- und Rollenbahnen, Dreh-, Verschiebe- und 

Kippvorrichtungen, Spezialwarenaufzügen, Hebebühnen oder Stapelkranen bestehen 
- Laufkrane, Portalkrane, Drehkrane und Autokrane 
- Aussen- und Innenbefahreinrichtungen mit freihängenden Arbeitskörben oder -sitzen zur Ausführung von Reinigungs-, Verputz- oder anderen Arbeiten 
- Hubarbeitsbühnen mit heb- und schwenkbaren Arbeitsplattformen oder Arbeitssitzen zur Ausführung von Arbeiten 
- Hochregallager mit Regalförderzeugen zur Lagerung von Einheitsladungen (Gebinde, palettiertes Gut) in Gestellen 
- mechanische Einrichtungen zum Parkieren von Strassenfahrzeugen 
- Werkseilbahnen 
- technische Anlagen der Armee, die in Friedenszeiten von Arbeitnehmern der Regiebetriebe instandgehalten oder betrieben werden 
- Flugsicherungsanlagen (Art. 2 Abs. 3 Bst. d VUV) 
- Druckgeräte 

 
b) Arbeiten mit bewegten Transport- oder Arbeitsmitteln  

1. Staplerfahrzeuge 
2. Unkontrolliert bewegte Teile (kippende oder pendelnde Teile, rollende oder gleitende Teile, wegfliegende Teile) 
3. Ungeschützte bewegte Maschinenteile (Quetschstellen, Scherstellen, Stossstellen, Schneidstellen, Stichstellen, Einzugsstellen, Fangstellen) 
 

c) Arbeiten mit Maschinen oder Systemen im Sonderbetrieb / bei der Instandhaltung mit hohem Berufsunfall- oder Berufskrankheitenrisiko. 
 

d) Arbeiten mit Teilen, welche gefährliche Oberflächen besitzen (Ecken, Kanten, Spitzen, Schneiden, Rauigkeit). 
 

e) Arbeiten mit gefährlichen Tieren. 
 

 
 
 

g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j 

 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 

x 
 

x 

 

9)  Arbeiten in einem ungesicherten Umfeld 
  Empfohlene ASA-Spezialisten: Sicherheitsingenieure/innen, Sicherheitsfachleute 

WBF-V EKAS-RL 
6508 

 
a) Arbeiten an einem Ort ohne das gesicherte Umfeld eines räumlich abgegrenzten, normalen, ständig eingerichteten, festen Arbeitsplatzes bei einem Arbeitgeber. 

 
Unter das Kriterium «Arbeiten ohne örtlich festen Arbeitsplatz» fallen: 

 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
 Bauhaupt- und Ausbaugewerbe (Hoch- und Tiefbau) 

• Baustellenarbeiten, Baureinigung, Montagearbeiten etc. 
• Baustellen von Arbeitsgemeinschaften 

 Strassenunterhalt im Verkehrsbereich 
 Installations- und Unterhaltsarbeiten der Gas- und Wasserversorgung sowie des Stark- und Schwachstroms im Verkehrsbereich 
 Freileitungsbau 
 Gleisbau und Gleisunterhalt 
 Montage (grössere Montagestellen) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Verordnung vom 19. Dezember 1983 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (SR 832.30) 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830377/index.html
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Nicht unter das Kriterium «Arbeiten ohne örtlich festen Arbeitsplatz» fallen: 
 Beratung, Verkauf 
 Aussendienst, Servicemontage / Servicereparaturen 
 Hauswartung, Raumpflege 
 Spedition, Lagerist, Magaziner, Spediteure etc. 
 Transporte / Transportwesen 

 
b) Arbeiten in Bereichen mit herabstürzenden Gegenständen, wie Plattenlager oder Hochregallager. 

 
c) Alleine ausgeführte Arbeiten mit hohem Berufsunfallrisiko, wie Arbeiten in überfall- oder gewaltgefährdeten Bereichen. 

 
d) Arbeiten in engen Räumen. 

 
e) Arbeiten bei Einsturzgefahr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i 
 
i 
 

 
 
 
 
 
 
 

x 
 

x 
 

 

10) Arbeiten an aussergewöhnlichen Arbeitsorten 
  Empfohlene ASA-Spezialisten: Sicherheitsingenieure/innen, Sicherheitsfachleute 

WBF-V EKAS-RL 
6508 

 
a) Arbeiten mit Absturzgefahr 

1. Arbeiten auf überhöhten Arbeitsplätze (z.B. Leitern, Rampen, Hebebühnen) und Verkehrswegen. 
2. Arbeiten in Bereichen mit Bodenöffnungen. 

 
b) Arbeiten unter Wasser. 

 
c) Arbeiten im Untertagbau (Tunnelbau). 

 

 
i 
 
 
 
i 
 
i 

 
x 
 
 
 
 
 

x 

 

11) Arbeiten in sauerstoffreduzierter Atmosphäre 
  Empfohlene ASA-Spezialisten: Arbeitsärzte/innen, Arbeitshygieniker/innen, Sicherheitsingenieure/innen 

WBF-V EKAS-RL 
6508 

 
a) Arbeiten in Bereichen mit einem Sauerstoffgehalt der Luft von weniger als 19 Volumenprozenten. 

 

  
x 

 

12) Arbeiten mit erhöhtem Berufsunfallrisiko durch das Überhören von Signalen 
  Empfohlene ASA-Spezialisten: Sicherheitsingenieure/innen, Sicherheitsfachleute 

WBF-V EKAS-RL 
6508 

 
a) Arbeiten im Gleisfeld mit Zugverkehr. 

 
b) Arbeiten in einem Bereich mit innerbetrieblichem Rangierverkehr. 

 

  
x 
 

x 

 

Bern, 10. Dezember 2014 


